
       SV 1920 Heftrich e.V. 
 - Der Vorstand - 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 
 
 

Idstein-Heftrich, der 06.12.2011 
 

Antrag auf Satzungsänderung 

 

 

Der Vorstand des SV 1920 Heftrich e.V. beantragt zur Beschlussfassung der ordentlichen 

Mitgliederversammlung  im Januar 2012, 

 

die Satzung des SV 1920 Heftrich e.V., zuletzt geändert durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung vom 25.01.2011, entsprechend der als Anlage diesem Antrag 

beigefügten Änderungsvorlage in den Bestimmungen  

1)  Paragraph 13 – Vorstand  

- zu Absatz 13.1. Unterziffer 13.1.11 

- zu Absatz 13.3.  Satz 1 

 

2) Paragraph 17 – Abteilungen    zu Absatz 17.2 Unterziffer 17.2.4 

zu ändern. 

 

Für den Vorstand 

 

 

____________________________    ____________________________   
            Sebastian Rogalla                    Wolfgang Holz 
              1. Vorsitzender       2. Vorsitzender 



Vorsitzender 

Sebastian Rogalla 

Feldstraße 4  

65529 Waldems 

06126/91181 

Schriftführer 

Matthias Klein 

Gartenstraße 4 

65510 Idstein 
06126/52747 

Kassierer 

Andreas Demmer 

Im Exboden 25 

65510 Idstein 
06126/959335 

Jugendleiter 

Michael Krause 

Am Pfarrberg 15 

 65510 Idstein 

06126/53570  
 
 

 

Fußballabteilung 

Lothar Fries 

 06082 / 847 

Frauenfußball 

Ulli Wendland 

06126/53150 

Tischtennisabteilung  

Heinz Will 

Langgasse 27 

65510 Idstein 

06126/53452 

o. 06126/9585947 

Tennisabteilung 

Helmut Urban 

Langgasse 6a 

65510 Idstein 

06126/6657 

Pressewart 

Franz Rogalla 

Feldstraße 4 

65529 Waldems 

06126/53749 

 

 

Bisheriger Satzungsinhalt Satzungsinhalt nach Änderung

Paragraph 13 - Vorstand Paragraph 13 - Vorstand

13.1    Der Vorstand besteht aus: 13.1         Der Vorstand besteht aus:

13.1.1                  1. Vorsitzender 13.1.1                  1. Vorsitzender

13.1.2                 2. Vorsitzender 13.1.2                 2. Vorsitzender

13.1.3                  1. Kassierer 13.1.3                  1. Kassierer

13.1.4                 2. Kassierer 13.1.4                 2. Kassierer

13.1.5                  1. Schriftführer 13.1.5                  1. Schriftführer

13.1.6                 2. Schriftführer 13.1.6                 2. Schriftführer

13.1.7                 Jugendwart 13.1.7                 Jugendwart

13.1.8                 Abteilungsleiter Fußball 13.1.8                 Abteilungsleiter Fußball

13.1.9                 Abteilungsleiter Tischtennis 13.1.9                 Abteilungsleiter Tischtennis

13.1.10              Abteilungsleiter Tennis 13.1.10              Abteilungsleiter Tennis
13.1.11             Abteilungsleiter Ski 13.1.11       

13.1.12             Pressewart 13.1.12              Pressewart   

13.1.13               13.1.13              

13.2                       Der Vorstand im Sinne des

Paragraphen 26 BGB ist der 1. Vorsitzende

oder der 2. Vorsitzende jeweils mit einem

Mitglied des Vorstandes.

13.2                       Der Vorstand im Sinne des

Paragraphen 26 BGB ist der 1. Vorsitzende

oder der 2. Vorsitzende jeweils mit einem

Mitglied des Vorstandes.

13.3 Der Vorstand wird jährlich von der

Ordentlichen Mitgliederversammlung wie folgt

gewählt:

in allen geraden Jahren zu 13.1.1,3,5,7,9,11

in allen ungeraden Jahren zu

13.1.2,4,6,8,10,12

Wiederwahl ist zulässig.

Die Mitglieder des Vorstandes können sich in

dieser Eigenschaft nicht durch eine andere

Person vertreten lassen. Bei Wahlen können

sie jedoch auch dann gewählt werden, wenn

bei dem Versammlungsleiter mindestens die

schriftliche Erklärung der Wahlannahme

vorliegt.

13.3 Der Vorstand wird jährlich von der

Ordentlichen Mitgliederversammlung wie

folgt gewählt:

in allen geraden Jahren zu 13.1.1,3,5,7,9

in allen ungeraden Jahren zu

13.1.2,4,6,8,10,12

Wiederwahl ist zulässig.

Die Mitglieder des Vorstandes können sich in

dieser Eigenschaft nicht durch eine andere

Person vertreten lassen. Bei Wahlen können

sie jedoch auch dann gewählt werden, wenn

bei dem Versammlungsleiter mindestens die

schriftliche Erklärung der Wahlannahme

vorliegt.

Paragraph 17 - Abteilungen Paragraph 17 - Abteilungen

17.1                       Die aktiven Mitglieder

werden nach den einzelnen Sportarten in

besondere Abteilungen zusammengefaßt.

Jede Abteilung wird von einem

Abteilungsleiter der entsprechenden Sportart

geleitet. Dem Abteilungsleiter obliegt die

sportliche und technische Leitung der

Abteilung. Er kann andere Mitglieder zur

Mitarbeit heranziehen.

17.1                       Die aktiven Mitglieder

werden nach den einzelnen Sportarten in

besondere Abteilungen zusammengefaßt.

Jede Abteilung wird von einem

Abteilungsleiter der entsprechenden Sportart

geleitet. Dem Abteilungsleiter obliegt die

sportliche und technische Leitung der

Abteilung. Er kann andere Mitglieder zur

Mitarbeit heranziehen.

17.2                       Die Abteilungen des

Vereines sind:

17.2                       Die Abteilungen des

Vereines sind:

17.2.1                 Fußball 17.2.1                 Fußball

17.2.2                 Tischtennis 17.2.2                 Tischtennis

17.2.3                 Tennis 17.2.3                 Tennis

17.2.4                  Ski 17.2.4                 


